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1. These: Solange die materiell- und
verfahrensrechtlichen Anforderungen
der Auftraggeber an den LBP von Bun-
desland zu Bundesland, ja sogar von
Projekt zu Projekt unterschiedlich defi-
niert werden, kann weder die HOAI (die
auch LBP für gänzlich andere Vorha-
ben zu regeln hat) noch das HIV-StB
eine auch nur annähernd dem Einzel-
fall gerecht werdende Honorarermitt-
lung vorgeben.

Fazit: Vom zu beauftragenden Planer
erwartete Leistungen müssen für jedes
Projekt gesondert definiert werden, be-
vor über Honorierung verhandelt wird!
Es genügt keinesfalls, die Mustertexte
des HIV-StB  zu kopieren, durch Anhef-
ten zum Vertragsbestandteil zu machen
und sich später darüber zu wundern,
dass bezüglich des Auftragsumfangs
(und der daran gekoppelten Honorie-
rung) Meinungsunterschiede entste-
hen!

2. These: Sobald der vom zu beauftra-
genden Planer erwartete Leistungsum-
fang im Einzelfall definiert ist, muss
allerdings exakt definiert werden, wel-
che der erwarteten Leistungen den in
der HOAI definierten Grundleistungen
entsprechen und welche - da nicht
Grundleistung - als Besondere Lei-

stung gesondert zu vereinbaren (und
zu vergüten) sind.

3. These: Besondere Leistungen sind
alle diejenigen Leistungen, die vom zu
beauftragenden Planer nicht zu dem
von der HOAI für die Grundleistungen
vorgesehenen Honorar auskömmlich
bearbeitet werden können!

4. These: Die nachfolgend genannten,
nicht in den Mustertexten des HIV-StB
aufgelisteten, jedoch häufig vom Pla-
ner erwarteten Leistungen sind Beson-
dere Leistungen i. S. d. HOAI:

- Recherchieren nach / Besorgen von
Planungsunterlagen, die nicht vom
Auftraggeber zur Verfügung gestellt
werden,

-‘Aufbereitung digital zur Verfügung
gestellter Kartengrundlagen (ATKIS,
gescannte DGK5, ALK),

- Beteiligung an der frühzeitigen Kon-
sensbildung vor Ort (Arbeitskreissit-
zungen, Verhandlungen mit Grund-
eigentümern im Bereich der Trasse /
im Bereich potenzieller Kompensa-
tionsflächen),

- Planbearbeitung in Maßstäben
> 1 : 1000

- Planänderungen (es sei denn Fehler-
berichtigungen = Gewährleistungsfall

[?]) zwischen Annahme des Werks
(LBP als Bestandteil des ,,Vorent-
wurfs“ = RE-Entwurf = Ergebnis der
,,Entwurfsplanung“ des § 55 HOAI)
und Einleitung des Planfeststellungs-
verfahrens (LBP als Bestandteil des
,,Entwurfs“ = Ergebnis der ,,Genehmi-
gungsplanung“ des § 55 HOAI),

- Mitwirkung an / Planänderungen im
und im Anschluss an Planfeststel-
lungsverfahren,

- Erarbeitung von ,,Bestands- und Kon-
flikt-übersichtskarten“ und ,,Maßnah-
menübersichtskarten“  M 1 : 5000,
wenn zugleich eine ,,Reinzeichnung“
der Bestands- und Konfliktkarten“
M 1 : 1 000 verlangt wird (,,Musterkar-
ten LBP“ verlangen dies z. T. !),

- Herausgabe von Planungsergebnis-
sen in Form von elektronischen Da-
ten (z. B. dwg-Dateien) (Ausnahme:
Textdateien und plt-Dateien, da diese
den früher üblichen Textausdrucken
bzw. Mutterpausen/-folien entspre-
chen),

- Mehraufwand infolge vereinbarter
EDV-Planbearbeitung,

- Erarbeitung der Allgemein verständli-
chen Zusammenfassung gern. § 6
UVPG sowie ggf. weiterer über das
Naturschutzrecht hinausgehender
Bestandteile der Antragsunterlagen.
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